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Geleitwort

Wihrend sich die Relevanz der etablierten Qualitdtsmedien (von Print bis Funk)
auf einer unaufhaltsam scheinenden Talfahrt befindet, hat haufig Aufwind und
Reichweite, wer Qualitdts- und Neutralitdtsanspriiche durch clickbait ersetzt. Das
Erfolgsgeheimnis der sog. Sozialen Medien, in denen jeder sein eigener Journa-
list ist und inhaltliche Mindeststandards haufig weder existent noch erwiinscht
sind, liegt gerade darin, kurzfristige Emotionen (meist: Emporung) auszuldsen
anstatt Informationsbediirfnisse serios zu befriedigen. Wer einmal in der Mei-
nungsbubble gefangen ist, soll dort moglichst auch verbleiben. Plumpe Selbstbe-
statigung sticht die wesentlich anstrengendere Falsifikationsarbeit.

Der unionale Gesetzgeber hat die damit verbundenen - nicht zuletzt: gesamt-
gesellschaftlichen — Probleme vor geraumer Zeit erkannt und u.a. einen Digi-
tal Services Act (DSA)! verabschiedet, dessen Pflichtenkanon seit Februar 2024
in Kraft gesetzt ist. Die prinzipiellen Ziele dieses DSA kann schwerlich rund-
heraus ablehnen, wer nicht generell fiir eine uneingeschrankte Herrschaft des
(insbesondere: finanziell) Stirkeren und/oder der Mehreren ist oder wer selbst
illegale Inhalte noch als wertvolles Gut erachtet, das es im Rahmen der freien
Meinungsdusserung zu schiitzen gelte. Wer nicht auf den Spuren von Elon Musk
und seinen Epigonen gleich «Zensur» schreit, wo der Rechtsstaat lediglich ver-
sucht, seine Schutzpflichten wahrzunehmen und wer nicht jedes Bemiihen, in der
Schweiz entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, postwendend als Ver-
such der Schaffung eines « Wahrheitsministeriums»? diskreditiert, mit dem wird
man gewiss die Ausgestaltung der Massnahmen en détail diskutieren, aber weni-
ger den Handlungsbedarf als solchen.

Der schweizerische Bundesrat hat sich - mit der obligaten Verzégerung und
wie so oft keineswegs tiberengagiert’ - durchgerungen, den Vorentwurf eines
sog. Bundesgesetzes tiber Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen
(KomPG) in die Vernehmlassung zu geben. Er will damit dem Resiimee der
Regulierungsfolgenabschitzung im Auftrag des Bundesamtes fiir Kommunika-
tion Rechnung tragen, nach dem es gelten muss, der Schlechterstellung der Nut-

1 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober
2022 iiber einen Binnenmarkt fiir digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie
2000/31/EG (Gesetz tiber digitale Dienste; ABL L 277 vom 27.10.2022, 1 ff.).

2 Soetwa GAUTSCHIN, Die Schweiz plant ihr eigenes Wahrheitsministerium (abrufbar unter
<https://sichtweisenschweiz.ch).

3 Vgl FICHTER, Wie Bundesrat Rosti das neue Plattformgesetz verwisserte (abrufbar unter
<https://www.republik.ch>).



Geleitwort

zer hierzulande gegeniiber den sehr grossen Online-Plattformen entgegenzuwir-
ken und den bloss punktuellen Schutz durch den DSA zu verbessern.*

Wihrend die Vernehmlassung noch lduft und der zeitliche wie materiellrechtliche
Riickstand gegentiber dem Status quo in der Europdischen Union mit jedem Tag
wichst, kann es insgesamt noch lange dauern, bis das Ob und vor allem das Wie
einer helvetischen Handlungsvariante definitiv feststeht. Umso wertvoller ist die
vorliegende Studie von Michael Fiissler, die diesen Wartezeitraum nicht nur iiber-
briickt, sondern die gerade erst angelaufene Diskussion um wertvolle Impulse
bereichert und den Fokus dorthin lenkt, wo bisher noch wenig Licht gefallen ist.

Die in diesem Buch versammelten Impulse zielen vor allem auf die Klirung
der Frage ab, wie mit einem neuen schweizerischen Rechtsakt — tiber den DSA
hinausgehend - Qualitétsstandards hinsichtlich der Publikation von demokra-
tierelevanten Inhalten in sinnvoller Weise geférdert werden konnten. Solche
Qualitéatsstandards tun schon deshalb Not, weil der Markt sie aus den eingangs
angedeuteten Griinden kaum selbst hervorbringen wird.

Aus dieser Perspektive fordert Michael Féssler eine Reihe von - verfassungsrecht-
lich abgestiitzten — Argumenten zutage, die fiir eine verbesserte Grundversor-
gung der Offentlichkeit mit demokratierelevanten Informationen streiten wiir-
den.® Er spricht sich damit gleichermassen couragiert wie iiberzeugend fiir die
Starkung und Umsetzung eines Gedankens (auch) im digitalen Raum aus, den
der Vorentwurf tunlichst zu erwdhnen vermeidet, ndmlich den des Service pub-
lic. Dass sich der Bundesrat zu den damit verbundenen Forderkonzepten aus-
schweigt, mag schon daran liegen, dass Service public in Zeiten von SRG-Halbie-
rungsinitiative & Co. fiir manche zu einem Reizwort verkommen scheint.

An der Richtigkeit, Wichtigkeit - und wie die Arbeit von Michael Fissler beweist -
auch Ausbaufihigkeit dieses bewdhrten Grundkonzeptes dndert der derzeit

beobachtbare Widerstand nichts. Im Gegenteil: Wir brauchen heute gewiss nicht

weniger Service public als in der pridigitalen Ara, wenn wir der 6ffentlichen Mei-
nungsbildung jenen einigermassen geschiitzten Rahmen bieten wollen, den sie

verdient.

Zirich, im Januar 2026 LEANDER D. LOACKER

4 Vgl. den Schlussbericht vom 18. Januar 2024, «Regulierungsfolgenabschitzung (RFA) zur
Regulierung von sehr grossen Kommunikationsplattformen und sehr grossen Online-
Suchmaschinen», 4 f.

5 Im Einzelnen vgl. S. 123 ff.

VI



	_Ref164689017
	_Ref198718158
	_Hlk203404898
	Geleitwort
	Vorwort
	Abkürzungsverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Materialienverzeichnis

	1. Teil: Grundlagen
	I.	Einleitung
	II.	Terminologische Abgrenzungen
	A.	«Soziale Netzwerke»
	B.	Wichtige Soziale Netzwerke
	C.	«Nutzer» Sozialer Netzwerke

	III.	Inhaltlicher Fokus der Untersuchung
	A.	Gegenstand
	B.	Themenabgrenzung
	C.	Modalitäten


	2. Teil: Meinungsrelevante Akteure
	I.	Bedeutung Sozialer Netzwerke für die Meinungsbildung
	A.	Meinungsmacht gemäss Medienmonitor
	1.	Modellierung
	2.	Resultate

	B.	Erreichen der «News-Deprivierten»

	II.	Qualitätsproduzenten auf den Sozialen Netzwerken
	A.	Strukturelle Gemeinsamkeiten von Inhaltsproduzenten und Massenmedien
	1.	Öffentlichkeitsmerkmal
	2.	Anonymitäts- und Linearitätsmerkmal
	3.	Organisationsmerkmal
	a.	Institutionelle Herstellung von Professionalität
	b.	Sekundäre Herleitungsmethoden auf den Plattformen

	4.	Fazit

	B.	Dem Journalismus ähnliche Inhaltsproduktion
	1.	Bestimmung von hochwertigen Inhalten
	a.	Demokratierelevanz als inhaltliche Modalität
	b.	Hochwertige Inhalte gemäss den General Guidelines

	2.	Qualitätsspannbreite bei verschiedenen Inhaltsproduzenten

	C.	Fehlende Schweizer Inhaltsproduktion


	3. Teil: �Lehren aus dem Digital Services Act für eine Plattformregulierung
	I.	Plattformlogik
	A.	Gewinnstreben Sozialer Netzwerkplattformen
	1.	Liberales Selbstverständnis und illiberale Plattformregeln
	2.	Anreize bei der Selbstregulierung
	a.	Gewinnorientierung und Werbung als Geschäftsmodell
	b.	Aufmerksamkeit als Ressource


	B.	Plattformen als Regulierungsadressatinnen

	II.	Qualitätsproduzenten betreffende Inhaltsmoderation
	A.	Direkte Inhaltsmoderation
	B.	Monetarisierung als indirekte Inhaltsmoderation
	1.	Funktionsweise von Monetarisierung
	2.	Auswirkungen auf Qualitätsproduzenten

	C.	Empfehlungssysteme als indirekte Inhaltsmoderation

	III.	Digital Services Act der EU als Regulierungsbeispiel
	A.	Regulierungsrückstand der Schweiz
	B.	Der DSA als Vergleichswert
	1.	Entwicklungsgeschichte
	2.	Geltungsbereich
	a.	Räumlicher Anwendungsbereich
	b.	Sachlicher Anwendungsbereich

	3.	Kernanliegen und Aufbau

	C.	Bestimmungen des DSA zum Schutz von Qualitätsproduzenten
	1.	Art. 14 DSA als Einschränkung von Inhaltsmoderation
	a.	Transparenzpflichten gemäss Abs. 1
	b.	Willkürfreiheit und Beachtung der Grundrechte gemäss Abs. 4
	c.	Bewertung

	2.	Begründung der Inhaltsmoderation gemäss Art. 17 DSA
	a.	Inhalt der Bestimmung
	b.	Scharnier zu den prozessualen Möglichkeiten


	D.	Prozessuale Möglichkeiten für Qualitätsproduzenten
	1.	Interne Beschwerde und aussergerichtliche Streitbeilegung gemäss Art. 20 und 21 DSA
	2.	Ausgewählte Problemfelder
	a.	Beschwerden aufgrund einer Einstufung als borderline content
	b.	Verfahrensdauer


	E.	Kontrollmöglichkeiten für passive Nutzer
	1.	Transparenz und Funktionsweise der Empfehlungssysteme gemäss Art. 27 und 38 DSA
	2.	Optimierungsvorschlag mittels «algorithmic recommender personae» (ARP)
	3.	Verhältnis von ARP zu Echokammern und Filterblasen


	IV.	Ausblick auf die geplante Schweizer Regulierung von Sozialen Netzwerken

	4. Teil: �Aktive Förderungsmöglichkeiten durch die Gesetzgebung
	I.	Herleitung einer aktiven Förderung von Qualitätsproduzenten
	A.	Die objektive Dimension der Kommunikations-freiheit 
	B.	Erschaffung eines «öffentlich-rechtlichen» Sozialen Netzwerks

	II.	Service public für Soziale Netzwerke
	A.	Übertragung des Service public vom Rundfunk auf die Sozialen Netzwerke
	1.	Ausgangslage im Rundfunksektor
	2.	Übertragbarkeit auf die Plattformen
	3.	Rechtfertigung eines Service public für Soziale Netzwerke
	a.	Marktversagen
	b.	Frequenzknappheit
	c.	Besondere Wirkungskraft

	4.	Fazit

	B.	Rechtsgrundlage für einen Service public
	1.	Problemstellung
	2.	Debatte um die Regulierung des Internets im Kontext von Art. 93 Abs. 1 BV
	a.	Ausgangslage
	b.	Vorgebrachte Einwände bezüglich der Infrastruktur
	c.	Vorgebrachte Einwände bezüglich der Inhalte
	d.	Vorgebrachte Einwände bezüglich der Systematik
	e.	Abschliessende Stellungnahme

	3.	Debatte um den Leistungsauftrag im Kontext von Art. 93 Abs. 2 BV
	a.	Ausgangslage
	b.	Vorgebrachte Einwände
	c.	Abschliessende Stellungnahme

	4.	Fazit


	III.	Aktive Förderung von Qualitätsproduzenten durch Soziale Netzwerke
	A.	Erschaffung einer Instanz für Soziale Netzwerke (ISN)
	B.	Massnahmen zur Förderung der SRG
	1.	Erzeugung von Aufmerksamkeit für den Rundfunk 
	2.	Algorithmische Anpassung analog zur Must-Carry-Pflicht
	3.	Auswirkungen einer Zulassung von Online-Werbung für die SRG

	C.	Förderung von nicht-massenmedialen Qualitätsproduzenten
	1.	Ausgangslage
	a.	Regulierungsziel
	b.	Finanzierungsmöglichkeit

	2.	Umsetzung
	a.	Förderungsobjekt
	b.	Höhe der Förderung

	3.	Auswahlkriterien
	a.	Strukturelle Kriterien
	b.	Inhaltliche Kriterien

	4.	Zertifizierung
	a.	Vertrauensproblem gegenüber Inhaltsproduzenten
	b.	Vorteile der Förderung




	5. Teil: Zusammenfassung und Ausblick
	I.	Förderungsmöglichkeiten von Qualitäts­produzenten
	A.	Bestimmung von Qualitätsproduzenten
	B.	Passive Förderung durch den DSA
	C.	Aktive Förderungsmöglichkeiten

	II.	Wünschenswerte Bestimmungen


